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RS OGH 1975/12/3 1Ob307/75
(1Ob308/75), 1Ob19/76 (1Ob20/76)

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.12.1975

Norm

ABGB §364 A

ABGB §364a

Rechtssatz

Nachbarrechtliche Ausgleichsansprüche können nicht erhoben werden, wenn der Grundeigentümer nicht selbst eine

unmittelbare Zuleitung ( hier: von durch Blitzschlag entstandener Energie ) auf den Nachbargrund durchführt, sondern

die Ableitung durch eigene Anlagen des Nachbarn ( hier: durch Fernmeldekabel der Post- und Telegrafenverwaltung )

geschah.
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